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TECHNISCHE PRÜFSTELLE

� Über VdS

Sicherheit betrifft alle. Nur wer sich sicher fühlt, kann kreativ arbeiten 
und leben, Platz schaffen für neue Ideen und Konzepte. Das gilt für 
Unternehmen ebenso wie für die Familie. 

VdS ist die unabhängige und akkreditierte Prüf- und Zertifi zierungs-
stelle für Brandschutz und Einbruchdiebstahlschutz. Ob Tresor im 
Unternehmen, Sprinkleranlage in der Produktionshalle oder Rauch-
warnmelder für den Privathaushalt: VdS prüft bis ins kleinste Detail. 
Sicherheit wird messbar. 

Nur wenn Produkte, Fachleute und Firmen alle Tests bestehen, gibt es 
das begehrte VdS-Prüfsiegel. Ausgezeichnete Qualität, verbrieft durch 
VdS. 

Die Sachverständigen der Technischen Prüfstelle beurteilen den 
Brandschutz und die betriebliche Risikosituation regelmäßig vor Ort. 
So bleibt Sicherheit à jour. 

Wissen vermitteln - Sicherheit lernen: VdS-Seminare und -Tagungen 
sind ein Miteinander, bieten Raum für Austausch und Diskussion: 
professionelles Wissen und unmittelbares Feedback. Im VdS-Verlag 
erscheint das Richtlinienwerk der Deutschen Sachversicherer, das im 
europäischen Konsens erstellt und international akzeptiert wird. 

VdS - Vertrauen durch Sicherheit
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� Die Technische Prüfstelle von VdS Schadenverhütung

Die Technische Prüfstelle ist Europas führende Sachverständigenorga-
nisation für den Brandschutz. Die Sachverständigen beurteilen jährlich 
mehr als 21.000 Brandschutzanlagen weltweit. Dieser Bestand erhöht 
sich regelmäßig durch neue Anlagen, die nach der Erstprüfung wie-
derkehrend geprüft werden. 

Als Prüfgrundlage können nationale und internationale Normen, die 
VdS-Richtlinien sowie die amerikanischen Regelwerke von NFPA 
(National Fire Protection Association) und FM (Factory Mutual) verwen-
det werden. Prüfungen auf Einhaltung von Aufl agen von Versicherern 
und Baubehörden sowie Prüfungen des anlagentechnischen Brand-
schutzes nach Baurecht gehören eben-
falls zum Leistungsspektrum. 

Die 100-jährige Tradition, die Fokussie-
rung der Prüftätigkeit auf den Brand-
schutz und die enge Zusammenarbeit 
mit den VdS-eigenen Laboratorien sind 
Alleinstellungsmerkmale im Wettbewerb 
mit anderen Sachverständigenorganisa-
tionen. Die Kompetenz der Technischen 
Prüfstelle ist durch die Akkreditierung 
nach ISO 17020 – als erste und zur Zeit 
einzige Prüfstelle für ortsfeste Brand-
schutzanlagen – durch die Deutsche 
Akkreditierungsstelle Technik (DATech) 
belegt.

Durch die Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien ge-
stalten die VdS-Sachverständigen technische Regelwerke des Brand-
schutzes in entscheidendem Maße mit. Aufgrund ihrer längjährigen 
Felderfahrung und ihrer weltweiten Vernetzung mit anderen Brand-
schutz-Experten und Prüforgansationen haben die VdS-Sachver-
ständigen tiefe Detailkenntnisse und den Überblick über zukünftige 
Entwicklungen.
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Das Prüfprogramm der Technischen Prüfstelle umfasst derzeit im 
Wesentlichen: 

> Wasserlöschanlagen (z. B. Sprinkleranlagen, Sprühwasser-
löschanlagen, Feinsprühlöschanlagen, Schaumlöschanlagen)

> Gaslöschanlagen (mit den Löschgasen z. B. CO2, Argon, 
Inergen, Stickstoff, Argonite, FM 200, Novec 1230)

> Sonderlöschanlagen (z.B. Funkenlöschanlagen, Löschanlagen 
für Küchenschutz)

> Brandmeldeanlagen

> Entrauchungsanlagen (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, 
Entrauchungsanlagen in Treppenräumen, Maschinelle 
Entrauchungsanlagen, Rauchschutzdruckanlagen)

> Feuerschutzabschlüsse

> Sprachalarmanlagen

> Spezielle Brandschutzanlagen wie z. B. Sauerstoffreduzie-
rungsanlagen



5

� Prüfung und Betreuung von Projekten schon in der 
Planungsphase 

Die Spezialisten der Technischen Prüfstelle unterstützen den Bau-
herrn bereits in der Planungsphase bei der Prüfung von Konzepten, 
die maßgeschneidert für den individuellen Einsatz, einen adäquaten 
Brandschutz sicherstellen. Unter adäquatem Brandschutz ist natürlich 
in vielen Fällen eine sinnvolle Kombination verschiedener Anlagen 
wie z. B. der klassischen Sprinkleranlage kombiniert mit einer Brand-
meldeanlage und ggf. noch eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage zu 
verstehen.

In solchen Fällen würden dann Erstprüfungen bzw. Wiederholungs-
prüfungen als „Kombi-Prüfung“ durchgeführt werden. Bei der tech-
nischen Realisierung einer Brandschutzanlage können in allen Phasen 
der Umsetzung Fehler auftreten. Fehler beim Konzeptentwurf müssen 
spätestens in der Planungsphase behoben werden. Generell gilt, je 
später Fehler entdeckt werden, desto schwieriger wird es, die Fehler 
zu beheben.

� Erstprüfungen (Abnahmen)

Die Erstprüfung einer neu installierten Brand-
schutzanlage bedeutet eine Prüfung auf „Herz 
und Nieren“. Entspricht  der Schutzumfang den 
Vorgaben? Ist die Löschmittelmenge dem vor-
handenen Risiko angepasst? Ist das funktionelle 
Zusammenwirken der Bauteile sichergestellt? 
Dies sind nur einige Fragen aus einem umfang-
reichen Katalog,  die für die Erstprüfung her-
angezogen werden. Der Prüfbericht ist sowohl 
Grundlage für eine Bewertung durch die Versi-
cherer als auch Nachweis für die Erfüllung von 
Bauaufl agen, denn die Spezialisten der Techni-
schen Prüfstelle können als Sachverständige der 
Bauaufsicht die Qualität der Anlage zugleich auch im Sinne der jeweili-
gen Bauaufl age beurteilen und abnehmen. Bei Gaslöschanlagen dient 
der Prüfbericht als Nachweis für die nach den Richtlinien der Berufs-
genossenschaften erforderlichen Sachverständigenprüfungen.
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� Wiederholungsprüfungen 

Die dauerhafte Funktionsfähigkeit von Brandschutzanlagen auch bei 
sich ändernden Rahmenbedingungen (z. B. Nutzungsänderungen) 
steht im Mittelpunkt der halbjährlichen bzw. jährlichen wiederkeh-
renden Prüfung. 

Da diese Wiederholungsprüfungen nicht nur von den Versicherern als 
versicherungstechnische Prüfung, sondern auch von den Baubehörden 
auf Basis baurechtlicher Vorschriften (z. B. Technische Prüfverord-
nung) gefordert werden, führen wir dies auf Wunsch gerne in Kombi-
nation durch. Natürlich kann hier auch das eigene Sicherheitsinteres-
se alleine im Vordergrund stehen. 

� Altanlagenprüfungen

Alterungsprozesse sowie atmosphärische und betriebliche Ein-
fl üsse haben erhebliche Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit und 
Wirksamkeit von Sprinkleranlagen. Dabei sind insbesondere die 
Sprinkler und das Rohrnetz betroffen, die im Rahmen der wieder-
kehrenden Prüfungen nur einer Sichtkontrolle von außen unterzo-
gen werden können.

Aus diesem Grunde schreiben die geltenden Richtlinien vor, 
dass Nassanlagen nach 25 Jahren und Trockenanlagen nach 
12,5 Jahren genauer inspiziert werden. Neben einer Betrachtung 
des Rohrinneren mit einem Endoskop sowie der Bestimmung der 
Restwandstärke mittels Ultraschallmessung werden Sprinkler 
stichprobenartig entnommen und in den VdS-Laboratorien einer 
Funktionsprüfung unterzogen.

� Door-Fan-Test für Gaslöschanlagen

Für die Beurteilung der Wirksamkeit 
der Gaslöschanlage ist es wichtig zu 
wissen, wie dicht der zu schützende 
Raum ist.

Seit einigen Jahren bietet VdS als 
Raumdichtheitsmessungen sogenann-
te  „Door-Fan“-Tests an. 
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Beim „Door-Fan“-Test wird Über- bzw. Unterdruck in einem Raum 
erzeugt und gleichzeitig die Abströmung gemessen. Anhand dieser 
Messwerte kann bestimmt werden, wie groß die Leckagefl äche in dem 
Raum ist. Diese wiederum beeinfl usst den Aufbau und die Haltezeit 
der angestrebten Löschgaskonzentration. Durch den „Door-Fan“-Test 
können kosten- und zeitintensive Probefl utungen auf ein notwendiges 
Minimum reduziert werden.

� Rauchtest für kritische Brandmeldeprojektierungen

In sehr hohen Räumen oder Serverräumen mit 
hoher Luftwechselrate kann Rauch im Brandfall 
aufgrund starker Verdünnung zu spät detektiert 
werden. Um in diesen kritischen Umgebungen 
die Projektierung der eingebauten Rauchmelder 
praxisgerecht testen zu können, setzt die Techni-
sche Prüfstelle einen speziellen Rauchgenerator 
ein. Der Generator erzeugt den Testrauch durch 
Pyrolyse. Der hierdurch erzeugte Rauch entspricht 
dem Rauch im echten Brandfall, ohne jedoch die 
Umgebung durch Flammenwirkung und Brandge-
ruch zu belasten.

� Sprachalarmanlagen (SAA)

Neben der Meldung eines Brandes besteht die zweite wesentliche 
Aufgabe der Brandmeldeanlage in der rechtzeitigen Alarmierung. 
Diese Funktion kann und muss bei bestimmten Gebäuden, statt durch 
die Verwendung von Signalgebern, durch Lautsprecher ausgeführt 
werden. Damit können im Notfall „Anweisungen an Besucher und 
Beschäftigte“ automatisch oder als Live-Durchsage im Gebäude erteilt 
werden. Diese Anlagen leisten einen wesentlichen Beitrag zur geziel-
ten Räumung einzelner Gebäudeteile oder ganzer Gebäude.

Damit gehören Sprachalarmanlagen, die von einer Brandmeldeanlage 
angesteuert werden, zu den Alarmierungsanlagen der Gefahrenmelde-
technik. Die Sprachalarmanlage ist somit Bestandteil der technischen 
Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht, die in der Regel 
im baurechtlichen Verfahren von staatlich anerkannten Sachverstän-
digen vor der ersten Inbetriebnahme abgenommen werden müssen. 
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Diese Prüfung, die auch von der 
Technischen Prüfstelle angeboten 
wird, beinhaltet auch die Mes-
sung der relevanten akustischen 
Parameter, um die geforderte 
Sprachverständlichkeit und damit 
die zuverlässige Information der 
Betroffenen sicherzustellen. 

� Überprüfung von Wand-, Außenhydranten und Steigleitungen

Zur schnellen Brandbekämpfung wurden Schlauchanschlussein-
richtungen, auch Wandhydranteneinrichtungen genannt, entwickelt, 
welche sehr effektive Einrichtungen für den Erstangriff auf den Brand 
sind.

Um die Umsetzung der normativen Anforderungen 
hinsichtlich dieser Einrichtungen zu prüfen, wer-
den seitens der Technischen Prüfstelle Erst- und 
wiederkehrende Prüfungen durchgeführt.

Die Wirksamkeit und die Betriebssicherheit stehen 
hier im Vordergrund der Überprüfung. Die Einrich-
tungen werden hinsichtlich der Anlagentechnik 
überprüft, wobei u.a. Größen wie Durchfl uss-
mengen, minimale und maximale Betriebsdrücke 
messtechnisch erfasst und ausgewertet werden.

In zunehmendem Maße werden bauordnungsseitig 
Sachverständigenprüfungen für diese Einrich-
tungen gefordert.
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� Personenunterweisung bei Feuerlöschanlagen mit 
gasförmigen Löschmitteln

Feuerlöschanlagen tragen in einem Gebäude erheblich dazu bei, den 
Personen- und Sachwertschutz sicherzustellen. Bei der Lagerung oder 
Verarbeitung bestimmter Stoffe (z.B. brennbarer Flüssigkeiten) oder 
beim Schutz spezieller Risiken (z.B. EDV-Räume) können Gaslösch-
anlagen gegenüber Wasserlöschanlagen einen erheblichen Vorteil 
haben. Zu berücksichtigen hierbei ist jedoch, dass beim Einsatz einer 
Gaslöschanlage die Konzentration des Löschgases selber oder die da-
mit verbundene Herabsetzung des Sauerstoffgehaltes zu einer Perso-
nengefährdung führen kann. Daher sind verschiedene technische und 
organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Personen notwendig. 
Ein maßgeblicher Punkt ist neben den technischen Maßnahmen die 
jährliche Personenunterweisung, um 
den Beschäftigten die möglichen 
Gefahren durch das Löschmittel und 
die erforderlichen Schutzmaßnah-
men zu erläutern.

Im Rahmen der Abnahmen und 
Revisionen von ortsfesten Gaslösch-
anlagen wird durch die Sachver-
ständigen von VdS die Konformität 
der Löschanlage mit den geltenden 
Richtlinien überprüft. In Ergän-
zung bieten die Mitarbeiter von VdS 
Schadenverhütung an, gemeinsam 
mit dem Betreiber ein praxisorien-
tiertes Schutzkonzept zu erarbeiten 
und die Unterweisung seiner Mitar-
beiter durchzuführen.

� Gutachterliche Stellungnahmen

Für spezielle Fragestellungen des anlagentechnischen Brandschutzes 
werden von der Technischen Prüfstelle brandschutztechnische Sach-
verhalte geprüft und entsprechende gutachterliche Stellungnahmen 
erarbeitet. Diese Stellungnahmen können sich beispielsweise auf die 
Bewertung von Schutzkonzepten oder die Analyse der Funktion einer 
Löschanlage im Schadenfall sowie die Möglichkeit zur Beseitigung von 
Mängeln beziehen.
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� Risiko-Analysen und -Besichtigungen

Die Technische Prüfstelle bietet Versicherern, Nut-
zern und Betreibern sowie anderen  Interessenten 
zum Thema Brandschutz ein umfassendes Angebot 
zur Analyse und Bewertung von brandschutztech-
nischen Risiken an. Als Ergebnis der Untersu-
chungen werden risikospezifi sche Konzepte beur-
teilt, die Lösungsansätze und Empfehlungen zum 
vorbeugenden Brandschutz enthalten und so zur 
Verbesserung der Risikosituation beitragen können. 
Erste Analysen und Auswertungen sind bei den Auf-
traggebern auf große Zustimmung gestoßen.

� Sonderlöschanlagen

Unter Sonderlöschanlagen versteht man Lösch-
anlagen für einen besonderen Anwendungsfall. 
Beispielhaft seien hier Funkenlöschanlagen und 
Löschanlagen für Küchenschutz erwähnt. 

Auch diese Löschanlagen sollten regelmäßig auf ihre Funktionsfähig-
keit und Löschwirksamkeit hin überprüft werden.

Küchenschutzeinrichtungen
Brände in Gastronomieküchen gefährden das Personal und verur-
sachen oft schwere Sachschäden, denen aufwändige Sanierungen 
und lange Betriebsstillstände folgen können. Spezialdüsen sprühen 
das fl üssige Löschmittel auf die brennende Fett oberfl äche und in die 
Ablufthauben und -kanäle. Das Löschmittel verhindert durch Auf-
schäumen auf der Fettoberfl äche die Sauerstoffzufuhr und bei gleich-
zeitigem Abkühlen der Fettoberfl äche eine Wiederentzündung, sodass 
sich die Flammen nach der Selbstentzündung nicht unkontrolliert 
ausbreiten können. 

Funkenlöschanlagen
Funken sind ein brennendes Problem in pneumatischen Absaug- und 
Fördereinrichtungen z.B. in der Holzverarbeitung und Betrieben der 
Textil-, Nahrungsmittel-, Futtermittel-, Leder-, Gummi- und che-
mischen Industrie. Durch Verarbeitungsmaschinen verursacht, gelan-
gen sie über die Förderleitungen schnell in nachfolgende Anlagenteile. 
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Hier können sie Glimmbrände verursachen, die sich in kürzester Zeit 
unbemerkt zu Großbränden oder Staubexplosionen entwickeln. Funken-
löschanlagen bieten zuverlässigen Schutz: Zündfähige Funken werden 
bereits in der Förderleitung durch spezielle Melder erkannt. Zwischen 
der Erkennung und Löschung vergehen nur Sekundenbruchteile. 

� Feuerschutzabschlüsse

Feuerschutzabschlüsse nach DIN 4102-5 allgemein sind Bauteile wie: 
selbstschließende Türen und selbstschließende andere Abschlüsse 
(z.B. Klappen, Rolläden, Tore), die dazu bestimmt sind, im eingebauten 
Zustand den Durchtritt eines Feuers durch Öffnungen in Wänden und 
Decken zu verhindern. 

Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen
(FAA) sind ein wesentlicher Bestandteil von Sicherheits- und Brand-
schutzkonzepten. FAA sind eine entscheidende Schutzmaßnahme 
gegen die Folgen von Bränden, z.B. in Industrieanlagen, in Flughäfen 
und Lägern. Diese Türen, Tore und Klappen werden auf den jeweiligen 
Förderanlagentyp abgestimmt und schützen im Brandfall die für die 
Durchführung von Förder- und Fließbändern notwendigen Öffnungen 
in Wänden und Decken. Bei Durchdringung einer Brandwand sind die-
se Feuerschutzabschlüsse vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

FAA bestehen aus einer Alarmierungseinrichtung, einer Freifahrtsteu-
erung und dem eigentlichen Feuerschutzelement (z.B. Klappe) sowie 
einer Feststellanlage mit Schließbereichüberwachung (bestehend aus 
Brandmelder, Auslöseeinrichtung, Feststellvorrichtung und Überwa-
chungselement wie z.B. Lichtschranke).

Prüfung durch Sachverständige
Gemäß den Bestimmungen der Zulassung ist ein betriebsfertig einge-
bauter Feuerschutzabschluss im Zuge einer bahngebundenen Förder-
anlage von einem Sachverständigen abzunehmen. Der unabhängige 
VdS-Sachverständige überprüft vor Ort neben der Übereinstimmung 
mit der Zulassung die störungsfreie Arbeitsweise und die einwandfreie 
Funktion der Anlage, um sicherzustellen, dass die einzelnen Anlagen-
teile aufeinander abgestimmt sind und auf Dauer einwandfrei zusam-
menwirken.


